
 
 
 

 
 

 1. Volleyball-Club Minden von 1987 e.V. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                              
                                       
                             
                                  

      Beitragssätze                                 
                                     
                   
                                           

 
 
 
maßgeblich ist das Geburtsjahr!                      Gültig ab 01.01.2026 
 
 
                        monatl.             ½ jährl.              

1 Ballsportgruppe bis 9 Jahre 5,00 € 30,00 €  
     
2 Kinder/Jugendliche 10 - 13 Jahre 12,00 € 72,00 €  
     
3 Kinder/Jugendliche 14 - 17 Jahre 15,00 € 90,00 €  
     
4 Ab 18 Jahre, ermäßigt 17,00 € 102,00 €  
 Schüler, Student, Azubi, FSJ    
5 Erwachsene 25,00 € 150,00 €  
     
6 1 Elternteil + 1 Kind (unter 18 Jahre) 30,00 € 180,00 €  
     
7 Familie 35,00 € 210,00 €  
 (Kinder unter 18 Jahre)    
8 Passive Mitgliedschaft 15,00 € 90,00 €  
 = Mitglied im Förderverein 1. VC Minden e.V.    
 
 
Von jedem zahlenden Mitglied wird halbjährlich ein Betrag von 10,00 €  
für die Förderung der Jugendarbeit eingezogen.  
 

 
• Der Halbjahresbeitrag ist laut Satzung § 8.2 bis zum 10. Januar und zum 1. Juli 

des Kalenderjahres zu zahlen. 
 
• Die Beitragseinzahlung erfolgt ausschließlich mit SEPA- Lastschriftverfahren. 
 
• Mitglieder, die bis zum Zahlungstermin (s.o.) ihren Beitragspflichten nicht 

nachgekommen sind, werden mit einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 3,00 €  
belastet. 

 
• Mitglieder, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, sind voll beitragspflichtig, 

falls  keine Bescheinigung vorliegt, dass sie in der Ausbildung oder im Studium 
sind bzw. Grundwehrdienst oder ein freiwilliges soziales Jahr ableisten. 

 
• Mitglieder, die im Laufe eines Jahres dem Verein beitreten, zahlen entsprechend 

des Eintrittsmonats einen anteiligen Beitrag.  
 

• Änderungen hinsichtlich Adresse, Beruf oder Bankverbindung sind dem Vorstand 
unverzüglich anzuzeigen.  

 


